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Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 27.03.2025 N 
 
Beschlussvorschlag 
 Der Verwaltungsausschuss möge beschließen: 
Der Einwohnerantrag nach § 31 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) für den Stopp der Schulsoolt-Planung für den alternativen Feuerwehrstandort 
Hoge Luft für die Rettung von Schoolsolt-Wald und Streuobstwiese ist zulässig. 
 
Begründung des Antrags 
Einwohneranzeige  
  
Am 30.05.2024 wurde im Ausschuss für Bauen, Ordnung, Kommunalbetrieb, Feuerschutz 
eine Einwohneranzeige zum o.g. Antrag abgegeben. 
Die Einwohneranzeige erfüllte die Voraussetzungen nach § 31 Abs. 2 NKomVG. 
Folgende Personen wurden als Vertretungsberechtigte angegeben: 
- Herr Helmut Treib 
- Herr Karl Ernst Wahlmann 
- Herr Tim Dietrich 
  
Am 13.06.2024 erfolgte eine Kosteneinschätzung seitens der Verwaltung gemäß § 31 Abs. 2 
S.5 NKomVG. 
  
Einwohnerantrag 
  
Am 03.03.2025 ist der entsprechende Einwohnerantrag in der Verwaltung eingegangen: 
  
Mit dem vorliegenden Antrag wird  folgendes Anliegen an den Rat der Stadt Buchholz i.d.N. 
herangetragen (siehe auch Anlage): 
  
Das laufende F- und B-Planverfahren Schoolsolt (Feuerwehrneubau plus 
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Wohnbebauung) wird gestoppt und für die zu errichtende neue Feuerwache die 
erforderliche Grundstücksfläche am Standort Hoge Luft gekauft. Der am Schoolsolt 
vorhandene artenreiche Mischwald und die Streuobstwiese bleiben dauerhaft 
erhalten. 
  
Der Antrag wird wie aus der Anlage 1 ersichtlich begründet. 
  
Ein Einwohnerantrag ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach § 31 KomVG in 
Verbindung mit der Einwohnersatzung der Stadt Buchholz i.d.N. erfüllt sind. 
  
Nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 b) NKomVG sind für den Einwohnerantrag die Unterschriften von 4 
Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich, mindestens jedoch 1500 
Unterschriften. Zugrunde gelegt werden 43.305 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 
04.03.2025). 
  
Mit dem eingereichten Antrag wurden insgesamt 1901 Unterschriften eingereicht. Davon sind 
64 Unterschriften ungültig und 1837 Unterschriften gültig (siehe Anlage 2). Die erforderliche 
Anzahl von 1.500 Unterschriften ist damit erreicht. 
  
Einwohneranträge dürfen nur Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Kommune 
zum Gegenstand haben, für die die Vertretung nach § 58 Abs. 1 und Abs. 2 NKomVG 
zuständig ist. Diese Voraussetzung ist ebenfalls erfüllt. 
  
Im Ergebnis ist der Einwohnerantrag somit zulässig. 
Der Verwaltungsausschuss entscheidet nach § 31 Abs. 5 NKomVG über die Zulässigkeit des 
Antrages. Ist der Einwohnerantrag zulässig, so hat der Rat innerhalb von sechs Monaten 
nach Eingang des Antrages abschließend über diesen zu beraten. Der Rat soll die im Antrag 
benannten Vertreter der antragstellenden Personen anhören. Das Ergebnis der Beratung 
sowie eine Entscheidung, sind ortsüblich bekannt zu machen.  
  
Im Rahmen der Vorberatungspflicht wird das Thema des Feuerwehrstandortes in der Sitzung 
für Bauen, Ordnung, Feuerschutz, Kommunalbetrieb am 24. April 2025 und den 
Verwaltungsausschuss am 19.06.2025 nochmals erörtert. Die abschließende Entscheidung 
erfolgt durch den Rat der Stadt Buchholz am 23.06.2025. Die Antragssteller werden zur 
Ratssitzung am 23. Juni entsprechend informiert und eingeladen.  
  
  
 
Klimatische Auswirkungen 
Noch nicht bekannt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Noch nicht bekannt. 
Anlage/n 

1 Anlage 1 Antrag mit Begründung 
 

2 Anlage 2 Auszählung Unterschriften 
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